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EINWOHNERGEMEINDE
BINNINGEN

Teilq uartierplanvorsch riften N r. g/2,
Kronen matten/M ü nsterp latz

D-ie Einwohnergemeinde Binningen erlåisst, gestfitzt auf $ 4 des kantonaien Baugesetzes vom 15. Juni 1967 für
die Parzellen 1663, 1602, 1669, 1670 und 1671 sowie teilweise 1664 die Teílquartierptanvorschriftengl2, beste-
hend aus Teilquartierplan und Reglement. Der Teilquartierplan seinerseits besteht aus den folgenden plånen:

o Plan Nr. Qf 9/2/10,
¡ Plan Nr. QP 912111,
. Plan Nr. QP gl2l12;

Plan Nr. QP 912113,

Situationsplan 1:500
Schnitte und Fassaden 1:500
Vorprojektplan Grundrisse 1:200 als Richtlinie fUr die kubische
Gestaltung und die Freifläch'en
Vorprojektplan Schnitte und Fassaden 1:200 ats Ríchflinie für
die kubische Gestaltung
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Tei I q ua,rti erpl a n reg ¡ ement

1. Geltungsbereich und lnhalt

Das Teilquartierplanreglement findet Anwendung innerhalb des Teilquartierplanperimeters Nr. g/2, welcher die
Parzellen 1663, 1667, 1669, 1670, 1671 sowie teitweise 1664 umfasst.

Die Vorschriften regeln verbindlich

. Lage und Grösse der Bauten

. Art und Masb der Ñ¡tr""ô

. Bauiinien und Gestattungilinien 
,. Erschliessung für Fussgåinger und Fahrzeuge sowie parkierung

. Gestaltung der Bauten und Freiflächen
¡ Energieversorgung
. Genehmigungsverfahren

2. Lage und Grösse der Bauten / Etappierung

2'1 Die Lage der Bauten ist durch die Baulinien bzw. die Gestaltungslinien gegeben. Die Grösse der Bauten
9l-gibt sich aus dem Mass der NuÞung gemäss diesem Rqglement und gemäss dem Schnittplan Nr. eP
9t2t11.

2-2 Die Neubauten der Parzellen 1663 und 1671 sind gesamthaft in einer ersten Bauetappe auszuführen.,-/
2.3 Bei einer Neuüberbauung der Parzelle 1670.muss der Neubau an das Gebäude auf parzelle 1671 ange-

baut werden. Die bestehende Liegenschaft Hauptstrasse Nr. 97 ist dannzumal abzubrechen.

2.4 Werden die Parzellen 1667,und 1669 ner¡ überbaut, so sind die Neubauten gemäss Situationsplan Nr.
9l2l1O an den Standorten A iesp. B an die jeweils südlich angrenzenden beðtehenden Bauten auf den Par-
zellen 1666 resp. 1668 anzubauen.
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3. Art und Mass der NuÞung

Gebäude I
Gebäude entlang
der Hauotstrasse

Gebäude 2
Gebäude quer zur

Hauotstrasse

' Gebäude 3
Sockelgesc,hoss des

Gebåudes 2

Gebäude 4
Altbau auf Par-

zêlle '1963

Nutrungsart gemäss ZR 4/63 WG WG WG WG

zulåpsige max. ab Niveau
Parallelweg zur Hauptstrasse gemessen.
Vorbehalt:'l

4 3 1 2

Dachaufbauten zulåssig zulässig im Rahmen
des Vorprojekt-

olanes

Oblichter zulässig zulässig

wie Lift-
etc. zulåssig zulå*sig .zulässig zulåssig

Dachform Sattel-/verset¿tes
Satteldach Flach Flach Sattel/Pult

zulässige inax. ftir ganze
Totalnutrung 110 o/o

oberste exkl.
bedingte Dachaufbauten; Bnistungen und Ge-
länder

311.00.müM 302.00müM 292.50 miiM bestehend

'1 ) Das Sockelgeschoss und das Erdgeschoss dürfen von OK rohem Fussboden bis OK rohe Decke eine Höhe von 4.00 m aufweisen.

Nicht zur Nutzung werden gezählt:

a) Unbeheizte, ganz oder weitgehend mit lsolier- oder WärmeschuÞglas verglaste Zwischenklimaräume
(2.8. Winterg¿irten, Veranden und Balkone) mit max. 15 m2 pro Wðnnung iesp. pro.t lO m' CewerUàfJa"f,",
wenn:

o Wände und 
-Offnungen 

zwischen den Zwischenklímaräumen und den dahinterliegenden lnnenräumen
gemäss $ 16 der,Baupolizeivorschriften (Bpv) vollisoliert sind und

' natürliche Belüftung und Belichtung gemäss S 1B BPV sowohl für die Zwischenklimaraume, ats auch
für die dahinterliegénden lnnenraumé sichergästettt sind. Eine Betüftung ¿;¡. tr|g;räñ; üb;;o¡e 2*i-
schenklimaräume ist zulässig. 

rb) Bauliche Massnahmen an der Fassade zur Hauptstrasse, welche ausschliesslich dem Schallschutz dienen,
Solche Schallschutzmassnahmen dürfen die ordentliche Baulinie um max. 1 m überragen. Die lichte Höhe
über der Strassenebene des Parallelweges zur Hauptstrasse hat jedoch mindestens ZISO m zu betragen.

4. Baulinien und.Geqtattungslinien

4.1 Es werden folgende Bau- und Gestaltungslinien festgelegt:

ordentliche Baulinien (gemäss $ 86 Baugesetz) entlang des Parallelweges zur Hauptstrasse. GestaltungsliníefürSockelgeschossbauten
¡ 

. Gestaltungslinie für Bauteile über dem Sockelgeschoss

4'2 An diese Linien darf herangebaut werden', sofern entweder der gesetzliche Grenzabstand eingehalten oder
ein Näherbaurecht gewährt wird. Die ordentliche Baulinie darf núr überschritten werden, wenn es sich um
Schallschutzmasspahmen gemäss Punkt 3 b) handelt. lm übrigen wird auf g 21 der Vottienungru".rJ-
nung zum kantonalen Baugesetz venrviesen.

4.3 Als Sockelgeschoss gelten sichtbare Gebäudeteile, deren OK rohe Decke unterhalb der Kote von 292.50
mtiM jedoch über der Decke der unterirdischen Einstellhalle tiegt.

lm übrigen gelten die Vorschriften des Dekrets zum Baugesetz vom 15. Juni 1967, speziell S$ 10 -13.

5. Erschliessung und Parkierung

Für die Bestimmung der notwendigen Parkierungsflächen gelten die kantonalen Rich¡inien zur Bestimmung des
Parkplatzbedarfes sowie das Reglement der Gemeihde libãr die Erstellung von privaten parkplätzen vom O]. Juni
1977 ' Bei späterer Zweckänderuñg der Nuizflächen kann eine Anpassung der parkplatzzahlen oder deren Ab-
geltung gemäss Reglement verlangt werden.

Die Erschliessung der Einstellhalle erfolgt dürch die Einstellhalle Kronenmattsaal von der Curt Goetz-Strasse
her.
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Zwischen der Hauptstrasse und dem Anlieferungsplatz des ironenmattsaales iàt ein òffentlicher Verbindungs-
fussweg zu erstellen. Dessen Breite beträgt mindestens 2.00 m.

. . ',.P

6. Gestaltung der Bauten und Freiftächen
: : 

I -------

Dem Gemeinderat steht bei der architektonisglen Gestaltung ein Mitspracherecht zu. Er kann zur Sicherstettung
einer gutgn architektonischen Gestal[irng deri BauausschusJals begléitende Bar,ikommission einsetzen. O¡er":"
hat vor allem folgende Gestaltungsaspekte zu beurteilen: - -- '- - -'

¡ Baúkuben ,

. 'Fassaden 
(Matérial, Form, Far:be)

., Frbiflåichen :

Für die Bepflanzung der Freiflächen sind vor allem einheimischè Gehölze und Pflanzen zu verwenden. Die Be-
pflanzung ist zu pflegen und sofern nötig zu erneuern.

Mitdem Baugesúch ist ein detaillierter Umgebungsgestaltungsplan zur Genehmígung einzúreichen. Dieser ist
integrierender Bestandteil der Baubewilligung.

7. Energieve_rsorgung

( ) Der Gemeindeiat kann den Anschluss an das Netz der \iVärmeversorgung Binningen AG (WBA) verfügen

rngen für die Genehmigung der Teilquartierplanung
8..1 Es ist ein Teilquartierplanvertrag abzuschliessen, der folgende Punkte enthalten muss:

¡ ' Fuss- und Fahrwegrecht über den Anlieferungsplatz d-es Kronenmattgebäudes zum Sockelgeschoss. Fuss- und Fahrwegrecht in der Autoeinstellhalle. Grenz- und Näherbaurechte

8.2 Gerin$fügige Abweichungen von den Teilquartierplanvorschriften sind zulässig, sofern sie die Gesamtkon_
zep-tíon der Teilquartierplanung und das Verhältnis zu den Nachbarpazellen n-icht þeeintråichtigen. Sie be- l
dürfen im Baubewilligungsverfahren der Zustimmung des Gemeindärates und der È"rãir"Ltionl

- 9. Schlussbest¡mmungen

Der Gemeinderat überwacht die Anwendung der Teilquartierplanvorschriften. Das Baubewilligungsverfahren

) Selass.$$ 117 ff- des Baugesetzes und $g 22 und 25 ff. derVollziehungsverordnung zum aãugõs"t='oi"¡Oi./ vorbehalten. Alle. im Widerspruch zum Tcilquartierplan Nr. 9/2 stehôndeñ Bestirnmungen werdeá aufgehoben
Die Teilquartierplanvorschriiten Nr. 9/2 treten mit cier Cenenmiéñg ¿;':ch de"'Regierungsrat in Kraft.

Beschluss des Gemeinderates:
Beschluss des Einwohnerrates:
Referendumsirist:

26.04.94
20.06.94
02.08.94

Publikation im Amtsblatt: Nr. 33 vom 18.08.94
Planauflage: 22.08 - Z't.0934

GEMEINDERAT BINNINGEN
der Verwalter:

(fe+

Vom Regierungsrat des Kantons Basellandschaft genehmígt mit Beschluss Nr .-._..--..-__vom

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt Nr. vom. '-------":--------. .,. ---- --- -------

der Landschreiber:
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